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1 Einleitung

1.1 Rechtlicher Rahmen und Aufgabenstellung

Mit dem MDK-Reformgesetz wurden die Medizinischen Dienste (MD) gemäß
§ 283 Abs. 2 Satz 5 SGB V verpflichtet, je eine Ombudsperson zu stellen. Damit sind die
unabhängigen Ombudspersonen ein weiteres wichtiges Element neben dem bereits etablierten,
MD-internen Beschwerdemanagement, um für Transparenz hinsichtlich der Unabhängigkeit der
Medizinischen Dienste zu sorgen sowie die Patientenrechte und die Rechte pflegebedürftiger
Personen zu stärken. Die Ombudspersonen sind unabhängig, weisungsfrei, zur Neutralität
verpflichtet und haben ihre Tätigkeit gewissenhaft und zum Wohle der
Versichertengemeinschaft auszuüben.

Zu den weiteren Aufgaben der Ombudspersonen zählen auch die Bearbeitung der Beschwerden
von Beschäftigten der Medizinischen Dienste, insbesondere bei Einflussversuchen durch Dritte.

Gemäß der Richtlinie der unabhängigen Ombudsperson des Medizinischen Dienstes Bund
erfolgt bis spätestens zum 31. Dezember eines Jahres ein Tätigkeitsbericht. Der Bericht soll
Auskunft über den Umfang der Inanspruchnahme der Ombudsperson durch Versicherte als
auch durch Beschäftigte des Medizinischen Dienstes Bayern geben. Entsprechend der Richtlinie
wird der Bericht an den Vorstand, an den Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Bayern
sowie an das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention
weitergeleitet.

1.2 Organisation der unabhängigen Ombudsperson

Der Veraltungsrat hat in der Sitzung am 18.06.2024 eine neue unabhängige Ombudsperson mit
Beginn zum 01.07.2024 bestellt.

Entsprechend der Richtlinie „Unabhängige Ombudsperson vom 09.06.2021“ wurde zudem eine
Geschäftsstelle der Ombudsperson zum 01.07.2024 eingerichtet.

1.3 Geschäftsstelle der unabhängigen Ombudsperson

Die Geschäftsstelle der Ombudsperson arbeitet unabhängig vom Medizinischen Dienst Bayern.
Alle Eingaben laufen in der Geschäftsstelle der unabhängigen Ombudsperson zusammen,
hierbei liegen keine Versichertendaten, Gutachten oder medizinischen Berichte vor (außer die
kontaktsuchende Person hat die Daten beigefügt).



Jahresbericht 2024 der Ombudsperson des Medizinischen Dienstes Bayern

_____________________________________________________________________________________________

06.03.2025 Seite 4 von 20

Auf der Grundlage der Informationen durch die eingebenden Personen verschafft sich die
Geschäftsstelle einen Überblick über die jeweiligen Fallkonstellationen, um die eingebenden
Personen individuell direkt zu unterstützen und prozessual zu beraten – oder eine Beschwerde
für ein Ombudsverfahren vorzubereiten und zu begleiten.
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2 Eingaben Berichtszeitraum 01.01.2024 – 31.12.2024

Im Jahr 2024 sind insgesamt 1.130 Eingaben bei der Ombudsperson bzw. bei der Geschäftsstelle
der Ombudsperson eingegangen. Dies bedeutet einen prozentualen Anstieg der Eingaben um
34% gegenüber dem Berichtsjahr 2023, gegenüber den Eingaben des Berichtsjahres 2022 ist ein
Anstieg um 94% zu verzeichnen.

Die Eingaben teilen sich auf in 683 Eingaben im Bereich der Pflegeversicherung und in
387 Eingaben auf den Bereich der Krankenversicherung. Unter Sonstige Organisationen war
eine Zuordnung aufgrund fehlender Informationen nicht möglich oder es bestand keine
Zuständigkeit (Beispiel: Anfrage an das Versorgungsamt, Private Krankenversicherung etc.).

Abbildung 1: Eingaben gesamt 2024 nach Kategorie

   * Da keine offizielle Übergabe zwischen den unabhängigen Ombudspersonen erfolgte, basiert die vorliegende
   Auswertung im Berichtszeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 lediglich auf Basis der vorliegenden, analogen
   Papierlage, die der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt wurde. Die Angaben sind daher ohne Gewähr.
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Abbildung 2: Eingaben im Jahresvergleich (2022 bis 2024)
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2.1 Berichtszeitraum 01.01.2024 – 30.06.2024*

Im Berichtszeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 wurden insgesamt 548 Eingaben
eigenständig durch die ausgeschiedene Ombudsperson bearbeitet. Dabei waren 321 Eingaben
dem Bereich der Pflegeversicherung sowie 190 Eingaben dem Bereich der Ambulanten
Versorgung zuzuordnen. Die weiteren 37 Eingaben waren nicht zuordenbar; eine Zuständigkeit
der unabhängigen Ombudsperson bestand nicht (siehe Abbildung 3).

Im Bereich Pflege wurden zur Klärung der Beschwerden 64 Stellungnahmen eingeholt; im
Bereich Ambulante Versorgung waren es 18 Stellungnahmen im benannten Zeitraum.

Abbildung 3: Berichtszeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024, nach Kategorie

   * Da keine offizielle Übergabe zwischen den unabhängigen Ombudspersonen erfolgte, basiert die vorliegende
   Auswertung im Berichtszeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 lediglich auf Basis der vorliegenden, analogen
   Papierlage, die der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt wurde. Die Angaben sind daher ohne Gewähr.
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2.2 Berichtszeitraum 01.07.2024 – 31.12.2024

Mit Wechsel der Ombudsperson und der dadurch erfolgten Einrichtung der Geschäftsstelle der
unabhängigen Ombudsperson ist für den Berichtszeitraum vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 eine
detaillierte Berichtserstattung der Eingaben erfolgt und wird im Folgenden dargestellt.

Abbildung 4:  Berichtszeitraum vom 01.07.2024 bis 31.12.2024, nach Kategorie

Im Berichtszeitraum vom 01.07.2024 – 31.12.2024 sind insgesamt 582 Eingaben eingegangen.
Diese teilen sich mit 362 Eingaben auf den Bereich der Pflegeversicherung (Pflege-
Einzelfallbegutachtung) und mit 197 Eingaben auf den Bereich der Krankenversicherung
(Ambulante Versorgung) auf. Bei den 23 weiteren Eingaben in der Kategorie Sonstige
Organisationen war aufgrund fehlender Informationen eine Zuordnung nicht möglich oder es
bestand keine Zuständigkeit (Beispiel: Anfrage an das Versorgungsamt, Private
Krankenversicherung etc.)

In den Bereichen Externe Qualitätssicherung Pflege und Krankenhaus sind keine Eingaben
eingegangen.
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Abbildung 5: Eingaben nach Kontaktweg und Personenkreis

Von den insgesamt 582 Eingaben sind 360 Eingaben über den Kontaktweg Mail eingegangen,
122 Eingaben wurden über das auf der Homepage des Medizinischen Dienst Bayern hinterlegte
Kontaktformular eingereicht. Über den Postweg gingen 84 Eingaben ein, in 16 Fällen erfolgte
eine telefonische Kontaktaufnahme.

Betrachtet man den Personenkreis, über den die Eingaben erfolgten, so ergibt sich folgendes
Bild:

316 der Eingaben wurden von den Versicherten eigenständig durchgeführt, 237 Eingaben
erfolgten durch Angehörige der Versicherte und 23 Eingaben sind durch Betreuende
(Betreuungsinstitutionen, Bevollmächtigte ohne Angehörigkeit zum Versicherten) eingegangen.
Bei Eingaben von Angehörigen, Betreuungspersonen und Bevollmächtigen wurde in jedem
Einzelfall eine Legitimation/Berechtigung eingeholt und geprüft.

Bei den sechs Eingaben des sonstigen Personenkreises (Sonstige) handelte es sich entweder um
Eingaben von Personen ohne Zuordnungsmöglichkeit zu einem Versicherten oder um Eingaben
von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ohne konkreten Bezug auf einzelne Versicherte.
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Um die eingehenden Eingaben näher zu spezifizieren, wurden diese in die folgenden
Themenfelder kategorisiert (s. Abbildung 6):

Abbildung 6: Themenfelder der Eingaben

Zu den einzelnen Themenfeldern im Detail:

Zunächst wurden die Themenfelder Ergebnis der Begutachtung & Widerspruchsverfahren
zusammengeführt bzw. subsummiert. Dies erfolgte, da die eingehenden Widersprüche
aufgrund der Begutachtungsergebnisse an die Ombudsperson gerichtet wurden und es den
kontaktsuchenden Personen nicht bekannt war, an welche Stelle ihr Widerspruch zu richten sei.
Dies ist u. a. auf die unklaren Formulierungen in den Leistungsbescheiden zurückzuführen.
Zudem geht aus den Leistungsbescheiden für die Versicherten nicht eindeutig hervor, wann die
Ombudsperson einbezogen werden kann.

Aus diesem Grund wurden die kontaktsuchenden Personen bei Fragen zum Ergebnis der
Begutachtung an die bereits vorhandenen Beratungsstellen des Medizinischen Dienstes Bayern
verwiesen (z. B. Pflegebegutachtung, Hilfsmittelberatung).
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Bei dem Themenfeld Begutachtungsart handelte es sich um Beschwerden bzgl. der Art
und/oder der Durchführung des vom Medizinischen Dienst Bayern gewählten Verfahrens der
Begutachtung. Zur Information: Bei den Begutachtungsverfahren handelt es sich entweder um
Begutachtungen nach Aktenlage, Telefoninterviews oder um Begutachtungen im häuslichen
Umfeld im Bereich Pflege. Auch aktenlagige Begutachtungen und körperliche Untersuchungen
im Bereich der Ambulanten Versorgung sind dabei anzuführen.

Zum gutachterlichen Verhalten: Hier wurde von den kontaktsuchenden Personen primär das
Verhalten derjenigen Person, welche die Gutachten im Rahmen der Begutachtungssituation
erstellte, beanstandet.

Mangelnde Würdigung von Unterlagen/falsche Aussagen im Gutachten waren ein weiteres,
bedeutsames Themenfeld, welches die Geschäftsstelle erreichte. Dabei wurde von den
kontaktsuchenden Personen in ihrer Beschwerde kontestiert, dass die innerhalb des
Begutachtungsauftrages vorgelegten Unterlagen nicht oder nicht vollständig berücksichtigt bzw.
nicht korrekt dargestellt wurden.

Im Themenfeld Begutachtungsdauer handelte es sich um Beschwerden von kontaktsuchenden
Personen bezüglich der nicht fristgerechten Bearbeitung des Gutachtenauftrages durch den
Medizinischen Dienst Bayern.

Bei der Gutachterlichen Kompetenz wurde bei der Beschwerde die fachliche Kompetenz der
begutachtenden Person angezweifelt.

In der Kategorie Keine Zuständigkeit wurden Eingaben der kontaktsuchenden Personen
subsumiert, wie beispielsweise Pflegegrad-Höherstufungsanträge, die nicht bei der
Geschäftsstelle, sondern bei der zuständigen Krankenkasse zu stellen sind. Ebenso sind hier
„Irrläufer“ wie Widersprüche gegen die elektronische Patientenakte, Beschwerden gegen die
private Krankenversicherung, Widersprüche gegen die EU-Rente etc. zu nennen.
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2.2.1 Bereich Pflege (Pflegeversicherung)

Im Bereich Pflege wurden alle Eingaben, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich der
Ombudsperson fallen, direkt von der Geschäftsstelle beantwortet. Diese Eingaben umfassten
insbesondere Fragen zu den Themenfeldern Ergebnis der
Begutachtung/Widerspruchsverfahren, teilweise Begutachtungsart sowie Keine Zuständigkeit.
Bei Unklarheiten wurde immer die Ombudsperson miteinbezogen. Einen Überblick über die Art
der Eingaben im Bereich Pflege gibt dabei die folgende Abbildung 7:

Abbildung 7: Art der Eingaben im Bereich Pflege

Zu der Art der Eingaben im Detail:

Auf alle Eingaben, welche die Ombudsperson betreffen, erfolgte eine individuelle Nachricht mit
Beratung über das weitere Vorgehen an die kontaktsuchenden Personen. In allen Fällen wurde
bei Bedarf eine Einverständniserklärung eingeholt. Von einigen kontaktsuchenden Personen
erhielt die Geschäftsstelle keine Antwort, sodass keine weiteren Maßnahmen eingeleitet
werden konnten.

Von den insgesamt 362 eingegangenen Eingaben bei der Geschäftsstelle, die dem Bereich der
Pflege zuzuordnen waren, wurden insgesamt 96 Stellungnahmen bei dem Medizinischen Dienst
Bayern in der entsprechenden Fachabteilung eingeholt.
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Zu den Schwerpunkten der Ombudsverfahren im Bereich Pflegebegutachtung nach Kategorien:

 Kritik des gutachterlichen Verhaltens (32 Stellungnahmen eingeholt)

Hier führten die kontaktsuchenden Personen auf, dass es innerhalb der Begutachtungs-
situation – in der Regel bei der Pflegebegutachtung im häuslichen Umfeld – zu suboptimal
empfundenen Äußerungen sowie Handlungen (z. B. „schaut nur in den Laptop“) gekommen ist.

Grundsätzlich ist hier zu berücksichtigen und festzustellen, dass Pflegebegutachtungen
regelmäßig in einem gewissen Spannungsfeld stattfinden. Hier stehen sich zwei Parteien
gegenüber: Auf der einen Seite besteht bei den Versicherten und auch den Angehörigen zurecht
die Erwartung nach einer aus ihrer (subjektiven) Sicht angemessenen Bewertung der Situation
und der Umstände, welche sich in der Begutachtung widerspiegeln soll. Anderseits müssen die
Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen Dienstes Bayern die Begutachtung nach den
derzeit gültigen Richtlinien durchführen. Hier kann es zu Diskrepanzen kommen, welche im
Rahmen der Tätigkeit der Ombudsperson auch de facto sehr häufig zu beobachten sind.

Um dergleichen komplexe Fälle zu lösen und allen Protagonisten adäquat gerecht zu werden,
wurden derartige Beschwerden immer an die Leitung der zuständigen Fachabteilung des
Medizinischen Dienstes Bayern weitergeleitet. Hier wurden in der Regel die Beschwerden
gemeinsam mit den Gutachtern, welche die Prüfung durchgeführt haben, besprochen, um die
Situation zu reflektieren und auch die Gutachterinnen und Gutachter zu sensibilisieren.

Die Rückmeldungen wurden in allen Fällen, in denen diese zu einer Klärung des Sachverhaltes
beitragen konnten, an die Versicherten bzw. an die kontaktsuchenden Personen weitergeleitet.

 Kritik an mangelnder Würdigung von Unterlagen/falsche Aussagen im Gutachten
(17 Stellungnahmen eingeholt)

Hier führten die kontaktsuchenden Personen auf, dass Unterlagen innerhalb der Begutachtung
nicht berücksichtigt wurden bzw. im Gutachten eine falsche Aussage besteht. In diesen Fällen
wurde die Beschwerde (ggf. mit Unterlagen) mit der Bitte um erneute Durchsicht der Sachlage
an die zuständige Abteilung des Medizinischen Dienstes Bayern weitergeleitet.

Bei drei Beschwerden konnte nachträglich eine Gutachtenänderung eingeleitet werden. Hierzu
wurden die kontaktsuchenden Personen vom Medizinischen Dienst Bayern gebeten, bei ihrer
Pflegekasse für den Medizinischen Dienst Bayern einen neuen Gutachtenauftrag anzufordern.
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Zusammenfassend lässt sich hier festhalten, dass sich die kontaktsuchenden Personen in der
Wahrnehmung ihres individuellen Hilfebedarfes nicht ausreichend gesehen und berücksichtigt
fanden, was zu einem aus ihrer Sicht zu niedrigen, gutachterlich ermittelten Pflegegrad führte.

 Kritik bezüglich der Begutachtungsdauer (31 Stellungnahmen eingeholt)

Bei Beschwerden dieser Kategorie handelte es sich um zeitliche Verzögerungen von geplanten
Begutachtungen im häuslichen Umfeld der Versicherten sowie der nicht fristgerechten
Bearbeitung des Gutachtenauftrages.

Nach Kontaktaufnahme mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern des
Medizinischen Dienstes Bayern konnte jedoch in der Regel umgehend ein Termin zur
Pflegebegutachtung im häuslichen Umfeld vereinbart werden.
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2.2.2 Bereich Ambulante Versorgung (Krankenversicherung)

Im Bereich der Ambulanten Versorgung wurden die Eingaben in den einzelnen
Begutachtungsbereichen des Medizinischen Dienstes Bayern erfasst. Im Bereich Sonstige finden
sich die Eingaben wieder, in der eine Zuordnung im Bereich Ambulante Versorgung möglich war,
aber aufgrund der unvollständigen Informationen eine weitere Zuordnung nicht erfolgen
konnte. Bei diesen Eingaben handelt es sich in der Regel um Widerspruchsverfahren bzw. es
war keine Zuständigkeit gegeben. Für einen detaillierten Überblick siehe folgende Abbildung 8.

Abbildung 8: Eingaben Ambulante Versorgung nach Fachbereichen
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Wie auch im Bereich Pflege wurden im Bereich Ambulante Versorgung alle Eingaben, welche
nicht in den Zuständigkeitsbereich der Ombudsperson fielen, direkt von der Geschäftsstelle
beantwortet.

Bei allen Eingaben, welche die Ombudsperson betrafen, haben die kontaktsuchenden Personen
ebenfalls eine individuelle Nachricht mit Beratung über das weitere Vorgehen erhalten; eine
Einverständniserklärung wurde immer eingeholt. Von einigen kontaktsuchenden Personen
erfolgte auch hier keine Antwort, so dass keine weiteren Maßnahmen eingeleitet wurden bzw.
werden konnten. Die folgende Abbildung 9 stellt abermals die Art der Eingaben nach Kategorien,
hier im Bereich Ambulante Versorgung dar:

Abbildung 9: Art der Eingaben nach Kategorien (Ambulante Versorgung)
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 Kritik an mangelnder Würdigung von Unterlagen/falsche Aussagen im Gutachten
(13 Stellungnahmen eingeholt)

Hier führten die kontaktsuchenden Personen auf, dass Unterlagen innerhalb der Begutachtung
nicht berücksichtigt wurden bzw. im Gutachten eine falsche Aussage bestünde. In diesen Fällen
wurden die Beschwerden (ggf. mit Unterlagen) mit der Bitte um erneute Durchsicht und
Abgleich mit der vorhandenen Auftragsakte an die zuständige Abteilung des Medizinischen
Dienstes Bayern weitergeleitet.

Bei einer der Beschwerden lag das erforderliche Formular zur Beantragung und Begutachtung
einer gewünschten Rehabilitationsmaßnahme durch die Krankenkasse nicht vor. Die
Geschäftsstelle konnte jedoch durch Übermittelung des Formulars das Problem lösen.

Bei einer weiteren Beschwerde wurde eine Formulierung im Gutachten aus den Unterlagen
nicht korrekt übernommen, was zu einer Anzweiflung der korrekten Begutachtung durch die
kontaktsuchende Person führte. Nach Klarstellung des Medizinischen Dienstes Bayern mittels
Stellungnahme konnte dies jedoch mit der kontaktsuchenden Person abschließend geklärt
werden.

Auch hier lässt sich feststellen, dass die Rückfragen von kontaktsuchenden Personen häufig im
Kontext der Befundnachforderung durch den Medizinischen Dienst Bayern erfolgten. Dies hat
zum Grund, dass den kontaktsuchenden Personen aus der Nachforderung nicht ersichtlich war,
warum die aktuell eingereichten Befunde nicht ausreichend waren bzw. sind. Beispielhaft ist
hier ein sechs Monate zurückliegender onkologischer Befund anzuführen, bei dem im Rahmen
der MD-Begutachtung um einen neuen, aktuellen Befundbericht gebeten wurde.

 Beschwerde bezüglich der Begutachtungsdauer (Sieben Stellungnahmen eingeholt)

Bei der Eingabe von Beschwerden gaben die kontaktsuchenden Personen an, dass aufgrund des
noch ausstehenden Gutachtens vom Medizinischen Dienst Bayern ihre Krankenkassen keinen
Leistungsentscheid treffen konnten.

Nach Kontaktaufnahme mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern des
Medizinischen Dienstes Bayern wurde der Gutachtenauftrag in die entsprechende Abteilung
eingesteuert und zeitnah bearbeitet.



Jahresbericht 2024 der Ombudsperson des Medizinischen Dienstes Bayern

_____________________________________________________________________________________________

06.03.2025 Seite 18 von 20

 Kritik an der Gutachterlichen Kompetenz (Sechs Stellungnahmen eingeholt)

Hier erfolgten die Eingaben der Beschwerden durch die kontaktsuchenden Personen aufgrund
abgelehnter Leistungsbescheide der Krankenkassen. Diese basierten jeweils auf einer
sozialmedizinischen Leistungsempfehlung des Medizinischen Dienstes Bayern. Bei derartigen
Beschwerden wurde beispielsweise eine fachärztliche Begutachtung gefordert, da nur diese
kompetent sei, solche Leistungsanträge zu beurteilen. Jedoch war den kontaktsuchenden
Personen kaum bekannt, dass die sozialmedizinischen Beurteilungen maßgeblich durch
ausgebildete Sozialmedizinerinnen und Sozialmediziner durchgeführt wurden und werden.
Diese müssen sich bei der Erstellung der sozialmedizinischen Beurteilung an die Gesetzgebung
sowie an die sozialmedizinischen Regelwerke halten. In allen Fällen, bei denen die Möglichkeit
bestand, wurden die kontaktsuchenden Personen diesbezüglich informiert. Dies konnte zu einer
Klärung der jeweiligen Sachlage beitragen.

2.2.3 Sonstige Organisationen

Von den insgesamt 23 Eingaben im Bereich Sonstige Organisationen handelt es sich bei drei
Eingaben um Widersprüche gegen den Leistungsbescheid der Krankenkasse/Pflegekasse ohne
nähere Informationen.  Bei den weiteren 20 Eingaben war keine Zuständigkeit der
Ombudsperson gegeben. Es handelte sich hierbei z. B. um Widersprüche gegen die
elektronische Patientenakte, Beschwerden über die gesetzlichen oder auch privaten
Krankenkassen, Eingaben bei der Suche von Angehörigen sowie Beschwerden von
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten bzgl. der elektronischen Arbeitsunfähigkeits-
übermittelung.
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2.3 Eingaben durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Jahr 2024 sind keine Beschwerden von Mitarbeitenden des Medizinischen Dienstes Bayern
bei der Geschäftsstelle der unabhängigen Ombudsperson eingegangen.

2.4 Zusammenarbeit mit dem Beschwerdemanagement des Medizinischen Dienstes Bayern

Es ist wichtig anzumerken, dass die Ombudsperson sowie die Geschäftsstelle das
Beschwerdemanagement des Medizinischen Dienstes Bayern nicht ersetzen kann, darf und
möchte. Es ist jedoch ein wichtiges Anliegen, auf das erfolgreiche Zusammenwirken zwischen
diesen beiden Stellen hinzuweisen.

In diesem Zusammenhang wurden – nach Rücksprache mit den kontaktsuchenden
Personen – zwei Eingaben an das Beschwerdemanagement zur fachlichen Beantwortung
weitergeleitet.

Hierbei handelte es sich um eine allgemeine Eingabe von einem niedergelassenen Arzt bzgl. der
generellen fachlichen Begutachtung im Bereich Transgender ohne speziellen Bezug auf einen
Versicherten. Bei der weiteren Eingabe war eine juristische/fachliche Anfrage einer/s
Versicherte(n) eingegangen. Beide Eingaben wurden vom Beschwerdemanagement bearbeitet
und die Geschäftsstelle der unabhängigen Ombudsperson nachrichtlich informiert.
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3 Fazit/Ausblick

Rückblickend auf die Tätigkeit der unabhängigen Ombudsperson sowie der Geschäftsstelle lässt
sich eine deutliche Zunahme der Eingänge verzeichnen. Nach Rücksprache mit den
unabhängigen Ombudspersonen anderer Bundesländer scheint dies jedoch ein bundesweiter
Trend zu sein. Auffallend ist, dass rund 60% der Eingänge Widersprüche gegen erfolgte
Begutachtungsergebnisse sind, welche eigentlich nicht im Aufgabenbereich der unabhängigen
Ombudsperson sowie der Geschäftsstelle liegen. Dies zeigt, dass viele Betroffene und auch
weite Teile der Bevölkerung nicht adäquat über das Tätigkeitsprofil der unabhängigen
Ombudspersonen informiert sind. Diese Einschätzung wurde auch beim Austausch der
unabhängigen Ombudspersonen geteilt. Daher wird die unabhängige Ombudsperson in Bayern
gezielt den Kontakt mit Kostenträgern sowie anderen Bereichen der Selbstverwaltung suchen,
um Konzepte zu erarbeiten, wie dergleichen Informationsasymmetrien abgebaut werden
können.  Die Aufklärung der Versicherten über die verschiedenen Beschwerdemöglichkeiten im
Leistungsbescheid der Krankenkassen sowie der Pflegekassen sind im Ergebnis wünschenswert;
dies impliziert auch eine Aufklärung über die Tätigkeit der unabhängigen Ombudsperson.

Die Zusammenarbeit der unabhängigen Ombudsperson mit dem Medizinischen Dienst Bayern
kann als sehr gut bezeichnet werden. In rund 90% der Fälle wurden angeforderte
Stellungnahmen in rund zwei Wochen detailliert und fundiert zurückgemeldet. Für den
nächsten Jahresbericht ist angedacht, die Bearbeitungszeit der Stellungnahmen des
Medizinischen Dienstes Bayern in Zeitkategorien zu erfassen, zu clustern und nachrichtlich
deskriptiv darzustellen.

Einzige Anregung an den Medizinischen Dienst Bayern ist es, dass der Medizinische Dienst
Bayern bei erforderlichen Gutachtenänderungen aufgrund einer Beschwerde über die
Geschäftsstelle der unabhängigen Ombudsperson direkt mit der Pflege-/Krankenkasse in
Kontakt tritt, um schnellstmöglich für den Versicherten ein korrektes Ergebnis herbeizuführen
und somit auch die kontaktsuchenden Personen zu unterstützen.
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	2.2 Berichtszeitraum 01.07.2024 – 31.12.2024
	Mit Wechsel der Ombudsperson und der dadurch erfolgten Einrichtung der Geschäftsstelle der unabhängigen Ombudsperson ist für den Berichtszeitraum vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 eine detaillierte Berichtserstattung der Eingaben erfolgt und wird im Folgenden dargestellt.
	Abbildung 4:  Berichtszeitraum vom 01.07.2024 bis 31.12.2024, nach Kategorie
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	Im Berichtszeitraum vom 01.07.2024 – 31.12.2024 sind insgesamt 582 Eingaben eingegangen. Diese teilen sich mit 362 Eingaben auf den Bereich der Pflegeversicherung (Pflege-Einzelfallbegutachtung) und mit 197 Eingaben auf den Bereich der Krankenversicherung (Ambulante Versorgung) auf. Bei den 23 weiteren Eingaben in der Kategorie Sonstige Organisationen war aufgrund fehlender Informationen eine Zuordnung nicht möglich oder es bestand keine Zuständigkeit (Beispiel: Anfrage an das Versorgungsamt, Private Krankenversicherung etc.)
	In den Bereichen Externe Qualitätssicherung Pflege und Krankenhaus sind keine Eingaben eingegangen.
	Abbildung 5: Eingaben nach Kontaktweg und Personenkreis
	/        /
	Von den insgesamt 582 Eingaben sind 360 Eingaben über den Kontaktweg Mail eingegangen, 122 Eingaben wurden über das auf der Homepage des Medizinischen Dienst Bayern hinterlegte Kontaktformular eingereicht. Über den Postweg gingen 84 Eingaben ein, in 16 Fällen erfolgte eine telefonische Kontaktaufnahme.
	Betrachtet man den Personenkreis, über den die Eingaben erfolgten, so ergibt sich folgendes Bild:
	316 der Eingaben wurden von den Versicherten eigenständig durchgeführt, 237 Eingaben erfolgten durch Angehörige der Versicherte und 23 Eingaben sind durch Betreuende (Betreuungsinstitutionen, Bevollmächtigte ohne Angehörigkeit zum Versicherten) eingegangen. Bei Eingaben von Angehörigen, Betreuungspersonen und Bevollmächtigen wurde in jedem Einzelfall eine Legitimation/Berechtigung eingeholt und geprüft.
	Bei den sechs Eingaben des sonstigen Personenkreises (Sonstige) handelte es sich entweder um Eingaben von Personen ohne Zuordnungsmöglichkeit zu einem Versicherten oder um Eingaben von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ohne konkreten Bezug auf einzelne Versicherte.
	Um die eingehenden Eingaben näher zu spezifizieren, wurden diese in die folgenden Themenfelder kategorisiert (s. Abbildung 6):
	Abbildung 6: Themenfelder der Eingaben
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	Zu den einzelnen Themenfeldern im Detail:
	Zunächst wurden die Themenfelder Ergebnis der Begutachtung & Widerspruchsverfahren zusammengeführt bzw. subsummiert. Dies erfolgte, da die eingehenden Widersprüche aufgrund der Begutachtungsergebnisse an die Ombudsperson gerichtet wurden und es den kontaktsuchenden Personen nicht bekannt war, an welche Stelle ihr Widerspruch zu richten sei. Dies ist u. a. auf die unklaren Formulierungen in den Leistungsbescheiden zurückzuführen. Zudem geht aus den Leistungsbescheiden für die Versicherten nicht eindeutig hervor, wann die Ombudsperson einbezogen werden kann.
	Aus diesem Grund wurden die kontaktsuchenden Personen bei Fragen zum Ergebnis der Begutachtung an die bereits vorhandenen Beratungsstellen des Medizinischen Dienstes Bayern verwiesen (z. B. Pflegebegutachtung, Hilfsmittelberatung).
	Bei dem Themenfeld Begutachtungsart handelte es sich um Beschwerden bzgl. der Art und/oder der Durchführung des vom Medizinischen Dienst Bayern gewählten Verfahrens der Begutachtung. Zur Information: Bei den Begutachtungsverfahren handelt es sich entweder um Begutachtungen nach Aktenlage, Telefoninterviews oder um Begutachtungen im häuslichen Umfeld im Bereich Pflege. Auch aktenlagige Begutachtungen und körperliche Untersuchungen im Bereich der Ambulanten Versorgung sind dabei anzuführen.
	Zum gutachterlichen Verhalten: Hier wurde von den kontaktsuchenden Personen primär das Verhalten derjenigen Person, welche die Gutachten im Rahmen der Begutachtungssituation erstellte, beanstandet.
	Mangelnde Würdigung von Unterlagen/falsche Aussagen im Gutachten waren ein weiteres, bedeutsames Themenfeld, welches die Geschäftsstelle erreichte. Dabei wurde von den kontaktsuchenden Personen in ihrer Beschwerde kontestiert, dass die innerhalb des Begutachtungsauftrages vorgelegten Unterlagen nicht oder nicht vollständig berücksichtigt bzw. nicht korrekt dargestellt wurden.
	Im Themenfeld Begutachtungsdauer handelte es sich um Beschwerden von kontaktsuchenden Personen bezüglich der nicht fristgerechten Bearbeitung des Gutachtenauftrages durch den Medizinischen Dienst Bayern.
	Bei der Gutachterlichen Kompetenz wurde bei der Beschwerde die fachliche Kompetenz der begutachtenden Person angezweifelt.
	In der Kategorie Keine Zuständigkeit wurden Eingaben der kontaktsuchenden Personen subsumiert, wie beispielsweise Pflegegrad-Höherstufungsanträge, die nicht bei der Geschäftsstelle, sondern bei der zuständigen Krankenkasse zu stellen sind. Ebenso sind hier „Irrläufer“ wie Widersprüche gegen die elektronische Patientenakte, Beschwerden gegen die private Krankenversicherung, Widersprüche gegen die EU-Rente etc. zu nennen.
	2.2.1 Bereich Pflege (Pflegeversicherung)
	Im Bereich Pflege wurden alle Eingaben, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich der Ombudsperson fallen, direkt von der Geschäftsstelle beantwortet. Diese Eingaben umfassten insbesondere Fragen zu den Themenfeldern Ergebnis der Begutachtung/Widerspruchsverfahren, teilweise Begutachtungsart sowie Keine Zuständigkeit. Bei Unklarheiten wurde immer die Ombudsperson miteinbezogen. Einen Überblick über die Art der Eingaben im Bereich Pflege gibt dabei die folgende Abbildung 7:
	Abbildung 7: Art der Eingaben im Bereich Pflege
	/
	Zu der Art der Eingaben im Detail:
	Auf alle Eingaben, welche die Ombudsperson betreffen, erfolgte eine individuelle Nachricht mit Beratung über das weitere Vorgehen an die kontaktsuchenden Personen. In allen Fällen wurde bei Bedarf eine Einverständniserklärung eingeholt. Von einigen kontaktsuchenden Personen erhielt die Geschäftsstelle keine Antwort, sodass keine weiteren Maßnahmen eingeleitet werden konnten.
	Von den insgesamt 362 eingegangenen Eingaben bei der Geschäftsstelle, die dem Bereich der Pflege zuzuordnen waren, wurden insgesamt 96 Stellungnahmen bei dem Medizinischen Dienst Bayern in der entsprechenden Fachabteilung eingeholt.
	Zu den Schwerpunkten der Ombudsverfahren im Bereich Pflegebegutachtung nach Kategorien:
	 Kritik des gutachterlichen Verhaltens (32 Stellungnahmen eingeholt)
	Hier führten die kontaktsuchenden Personen auf, dass es innerhalb der Begutachtungs-situation – in der Regel bei der Pflegebegutachtung im häuslichen Umfeld – zu suboptimal empfundenen Äußerungen sowie Handlungen (z. B. „schaut nur in den Laptop“) gekommen ist.
	Grundsätzlich ist hier zu berücksichtigen und festzustellen, dass Pflegebegutachtungen regelmäßig in einem gewissen Spannungsfeld stattfinden. Hier stehen sich zwei Parteien gegenüber: Auf der einen Seite besteht bei den Versicherten und auch den Angehörigen zurecht die Erwartung nach einer aus ihrer (subjektiven) Sicht angemessenen Bewertung der Situation und der Umstände, welche sich in der Begutachtung widerspiegeln soll. Anderseits müssen die Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen Dienstes Bayern die Begutachtung nach den derzeit gültigen Richtlinien durchführen. Hier kann es zu Diskrepanzen kommen, welche im Rahmen der Tätigkeit der Ombudsperson auch de facto sehr häufig zu beobachten sind.
	Um dergleichen komplexe Fälle zu lösen und allen Protagonisten adäquat gerecht zu werden, wurden derartige Beschwerden immer an die Leitung der zuständigen Fachabteilung des Medizinischen Dienstes Bayern weitergeleitet. Hier wurden in der Regel die Beschwerden gemeinsam mit den Gutachtern, welche die Prüfung durchgeführt haben, besprochen, um die Situation zu reflektieren und auch die Gutachterinnen und Gutachter zu sensibilisieren.
	Die Rückmeldungen wurden in allen Fällen, in denen diese zu einer Klärung des Sachverhaltes beitragen konnten, an die Versicherten bzw. an die kontaktsuchenden Personen weitergeleitet.
	 Kritik an mangelnder Würdigung von Unterlagen/falsche Aussagen im Gutachten (17 Stellungnahmen eingeholt)
	Hier führten die kontaktsuchenden Personen auf, dass Unterlagen innerhalb der Begutachtung nicht berücksichtigt wurden bzw. im Gutachten eine falsche Aussage besteht. In diesen Fällen wurde die Beschwerde (ggf. mit Unterlagen) mit der Bitte um erneute Durchsicht der Sachlage an die zuständige Abteilung des Medizinischen Dienstes Bayern weitergeleitet.
	Bei drei Beschwerden konnte nachträglich eine Gutachtenänderung eingeleitet werden. Hierzu wurden die kontaktsuchenden Personen vom Medizinischen Dienst Bayern gebeten, bei ihrer Pflegekasse für den Medizinischen Dienst Bayern einen neuen Gutachtenauftrag anzufordern.
	Zusammenfassend lässt sich hier festhalten, dass sich die kontaktsuchenden Personen in der Wahrnehmung ihres individuellen Hilfebedarfes nicht ausreichend gesehen und berücksichtigt fanden, was zu einem aus ihrer Sicht zu niedrigen, gutachterlich ermittelten Pflegegrad führte.
	 Kritik bezüglich der Begutachtungsdauer (31 Stellungnahmen eingeholt)
	Bei Beschwerden dieser Kategorie handelte es sich um zeitliche Verzögerungen von geplanten Begutachtungen im häuslichen Umfeld der Versicherten sowie der nicht fristgerechten Bearbeitung des Gutachtenauftrages.
	Nach Kontaktaufnahme mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern des Medizinischen Dienstes Bayern konnte jedoch in der Regel umgehend ein Termin zur Pflegebegutachtung im häuslichen Umfeld vereinbart werden.
	2.2.2 Bereich Ambulante Versorgung (Krankenversicherung)
	Im Bereich der Ambulanten Versorgung wurden die Eingaben in den einzelnen Begutachtungsbereichen des Medizinischen Dienstes Bayern erfasst. Im Bereich Sonstige finden sich die Eingaben wieder, in der eine Zuordnung im Bereich Ambulante Versorgung möglich war, aber aufgrund der unvollständigen Informationen eine weitere Zuordnung nicht erfolgen konnte. Bei diesen Eingaben handelt es sich in der Regel um Widerspruchsverfahren bzw. es war keine Zuständigkeit gegeben. Für einen detaillierten Überblick siehe folgende Abbildung 8.
	Abbildung 8: Eingaben Ambulante Versorgung nach Fachbereichen
	/


	Wie auch im Bereich Pflege wurden im Bereich Ambulante Versorgung alle Eingaben, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich der Ombudsperson fielen, direkt von der Geschäftsstelle beantwortet.
	Bei allen Eingaben, welche die Ombudsperson betrafen, haben die kontaktsuchenden Personen ebenfalls eine individuelle Nachricht mit Beratung über das weitere Vorgehen erhalten; eine Einverständniserklärung wurde immer eingeholt. Von einigen kontaktsuchenden Personen erfolgte auch hier keine Antwort, so dass keine weiteren Maßnahmen eingeleitet wurden bzw. werden konnten. Die folgende Abbildung 9 stellt abermals die Art der Eingaben nach Kategorien, hier im Bereich Ambulante Versorgung dar:
	Abbildung 9: Art der Eingaben nach Kategorien (Ambulante Versorgung)
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	So wurden im Bereich Ambulanten Versorgung von den 197 Eingaben insgesamt 30 Stellungnahmen eingeholt. Die Schwerpunkte der Ombudsverfahren in diesem Bereich waren wie folgt:
	 Kritik an mangelnder Würdigung von Unterlagen/falsche Aussagen im Gutachten (13 Stellungnahmen eingeholt)
	Hier führten die kontaktsuchenden Personen auf, dass Unterlagen innerhalb der Begutachtung nicht berücksichtigt wurden bzw. im Gutachten eine falsche Aussage bestünde. In diesen Fällen wurden die Beschwerden (ggf. mit Unterlagen) mit der Bitte um erneute Durchsicht und Abgleich mit der vorhandenen Auftragsakte an die zuständige Abteilung des Medizinischen Dienstes Bayern weitergeleitet.
	Bei einer der Beschwerden lag das erforderliche Formular zur Beantragung und Begutachtung einer gewünschten Rehabilitationsmaßnahme durch die Krankenkasse nicht vor. Die Geschäftsstelle konnte jedoch durch Übermittelung des Formulars das Problem lösen.
	Bei einer weiteren Beschwerde wurde eine Formulierung im Gutachten aus den Unterlagen nicht korrekt übernommen, was zu einer Anzweiflung der korrekten Begutachtung durch die kontaktsuchende Person führte. Nach Klarstellung des Medizinischen Dienstes Bayern mittels Stellungnahme konnte dies jedoch mit der kontaktsuchenden Person abschließend geklärt werden.
	Auch hier lässt sich feststellen, dass die Rückfragen von kontaktsuchenden Personen häufig im Kontext der Befundnachforderung durch den Medizinischen Dienst Bayern erfolgten. Dies hat zum Grund, dass den kontaktsuchenden Personen aus der Nachforderung nicht ersichtlich war, warum die aktuell eingereichten Befunde nicht ausreichend waren bzw. sind. Beispielhaft ist hier ein sechs Monate zurückliegender onkologischer Befund anzuführen, bei dem im Rahmen der MD-Begutachtung um einen neuen, aktuellen Befundbericht gebeten wurde.
	 Beschwerde bezüglich der Begutachtungsdauer (Sieben Stellungnahmen eingeholt)
	 Kritik an der Gutachterlichen Kompetenz (Sechs Stellungnahmen eingeholt)
	2.2.3 Sonstige Organisationen
	Von den insgesamt 23 Eingaben im Bereich Sonstige Organisationen handelt es sich bei drei Eingaben um Widersprüche gegen den Leistungsbescheid der Krankenkasse/Pflegekasse ohne nähere Informationen.  Bei den weiteren 20 Eingaben war keine Zuständigkeit der Ombudsperson gegeben. Es handelte sich hierbei z. B. um Widersprüche gegen die elektronische Patientenakte, Beschwerden über die gesetzlichen oder auch privaten Krankenkassen, Eingaben bei der Suche von Angehörigen sowie Beschwerden von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten bzgl. der elektronischen Arbeitsunfähigkeits-übermittelung.


	2.3 Eingaben durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	Im Jahr 2024 sind keine Beschwerden von Mitarbeitenden des Medizinischen Dienstes Bayern bei der Geschäftsstelle der unabhängigen Ombudsperson eingegangen.
	2.4 Zusammenarbeit mit dem Beschwerdemanagement des Medizinischen Dienstes Bayern
	Es ist wichtig anzumerken, dass die Ombudsperson sowie die Geschäftsstelle das Beschwerdemanagement des Medizinischen Dienstes Bayern nicht ersetzen kann, darf und möchte. Es ist jedoch ein wichtiges Anliegen, auf das erfolgreiche Zusammenwirken zwischen diesen beiden Stellen hinzuweisen.
	In diesem Zusammenhang wurden – nach Rücksprache mit den kontaktsuchenden Personen – zwei Eingaben an das Beschwerdemanagement zur fachlichen Beantwortung weitergeleitet.
	Hierbei handelte es sich um eine allgemeine Eingabe von einem niedergelassenen Arzt bzgl. der generellen fachlichen Begutachtung im Bereich Transgender ohne speziellen Bezug auf einen Versicherten. Bei der weiteren Eingabe war eine juristische/fachliche Anfrage einer/s Versicherte(n) eingegangen. Beide Eingaben wurden vom Beschwerdemanagement bearbeitet und die Geschäftsstelle der unabhängigen Ombudsperson nachrichtlich informiert.

	3 Fazit/Ausblick
	Rückblickend auf die Tätigkeit der unabhängigen Ombudsperson sowie der Geschäftsstelle lässt sich eine deutliche Zunahme der Eingänge verzeichnen. Nach Rücksprache mit den unabhängigen Ombudspersonen anderer Bundesländer scheint dies jedoch ein bundesweiter Trend zu sein. Auffallend ist, dass rund 60% der Eingänge Widersprüche gegen erfolgte Begutachtungsergebnisse sind, welche eigentlich nicht im Aufgabenbereich der unabhängigen Ombudsperson sowie der Geschäftsstelle liegen. Dies zeigt, dass viele Betroffene und auch weite Teile der Bevölkerung nicht adäquat über das Tätigkeitsprofil der unabhängigen Ombudspersonen informiert sind. Diese Einschätzung wurde auch beim Austausch der unabhängigen Ombudspersonen geteilt. Daher wird die unabhängige Ombudsperson in Bayern gezielt den Kontakt mit Kostenträgern sowie anderen Bereichen der Selbstverwaltung suchen, um Konzepte zu erarbeiten, wie dergleichen Informationsasymmetrien abgebaut werden können.  Die Aufklärung der Versicherten über die verschiedenen Beschwerdemöglichkeiten im Leistungsbescheid der Krankenkassen sowie der Pflegekassen sind im Ergebnis wünschenswert; dies impliziert auch eine Aufklärung über die Tätigkeit der unabhängigen Ombudsperson.
	Die Zusammenarbeit der unabhängigen Ombudsperson mit dem Medizinischen Dienst Bayern kann als sehr gut bezeichnet werden. In rund 90% der Fälle wurden angeforderte Stellungnahmen in rund zwei Wochen detailliert und fundiert zurückgemeldet. Für den nächsten Jahresbericht ist angedacht, die Bearbeitungszeit der Stellungnahmen des Medizinischen Dienstes Bayern in Zeitkategorien zu erfassen, zu clustern und nachrichtlich deskriptiv darzustellen.
	Einzige Anregung an den Medizinischen Dienst Bayern ist es, dass der Medizinische Dienst Bayern bei erforderlichen Gutachtenänderungen aufgrund einer Beschwerde über die Geschäftsstelle der unabhängigen Ombudsperson direkt mit der Pflege-/Krankenkasse in Kontakt tritt, um schnellstmöglich für den Versicherten ein korrektes Ergebnis herbeizuführen und somit auch die kontaktsuchenden Personen zu unterstützen.




